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Liebe Stainzerinnen, liebe Stainzer!

Am Sonntag, 22. März wird in der Marktgemeinde Stainz NEU der Gemeinderat gewählt. Unsere „Amtliche
Wahlinformation“ erleichtert das gesamte Prozedere der Abwicklung - für Sie und für die Gemeinde- 
und Sprengelwahlbehörden. Um Sie optimal unterstützen zu können, wur-
de Ihnen Anfang März die „Amtliche Wahlinformation - Gemeinderatswahl 
2015“ zugestellt. Achten Sie daher bei all der Papierflut, die anlässlich die-
ser Wahl (an einen Haushalt) verschickt wird, besonders auf unsere persön-
lich adressierte Mitteilung (siehe Abbildung).

Wahlberechtigte Personen, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein 
werden, um ihre Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeben, 
können eine Wahlkarte beantragen. 
Eine telefonische Beantragung von Wahlkarten ist nicht zulässig! 

Wie kann die Wahlkarte beantragt werden?
1)  Persönlich in der Gemeinde (Frist: bis spätestens Freitag, 20. 03. 2015 bis 

12.00 Uhr)
2)  Schriftlich im Postweg, mit der beiliegenden personalisierten Anforderungs-

karte mit  Rückkuvert, per Fax oder per E-Mail. Zur Erkennung der Identität 
muss, sofern der Antragsteller nicht amtsbekannt ist, die Reisepassnummer 
angegeben oder die Ablichtung eines Lichtbildausweises vorgelegt werden. 
(Frist: bis spätestens Mittwoch 18. 03. 2015).

3) Elektronisch im Internet (bis spätestens Mittwoch 18. 03. 2015) unter  
 www.wahlkartenantrag.at.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.stainz.at/Gemeinderatswahlen.

Die Ausstellung der Wahlkarten erfolgt im Gemeindeamt der ehemaligen Gemeinde Rassach in Lassels-
dorf 51, durch Herrn Gerhard Spieler (Telefon 03464/4060).

Personen, denen der Besuch eines Wahllokales infolge mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder 
Bettlägerigkeit unmöglich ist, können auch den Besuch einer besonderen „fliegenden“ Wahlbehörde in 
Anspruch nehmen. Wird dieser Besuch gewünscht, müssen auf dem Antrag auf Ausstellung einer Wahl-
karte die genauen Räumlichkeiten, wo der Besuch erwartet wird, angegeben werden. 

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!
Stimmabgabe am vorgezogener Wahltag:

Am Freitag, dem 13. März 2015 gibt es für Wahlberechtigte aus dem 
gesamten neuen Gemeindegebiet, in der 

Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr, im VTZ Hofer Mühle 
in Stainz, Rathausplatz 2, 

die Möglichkeit zur Stimmabgabe. 
Bitte die Verständigungskarten in das Wahllokal mitbringen.
Damit helfen Sie uns mit der Abwicklung!

BITTE WENDEN!



Stimmabgabe am Wahltag:
Zur Stimmabgabe am Wahltag, 22. März 2015, stehen den Wahlberechtigten folgende Wahllokale von 
7.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung: 

Wahlsprengel 1 Pichling: 
Wahllokal Gemeindeamt Ortsteil Georgsberg, 8510 Pichling 180. Für Wahlberechtigte aus der gesamten 
Katastralgemeinde Pichling. 

Wahlsprengel 2 Ettendorf: 
Wahllokal Rüsthaus Ettendorf, 8510 Ettendorf 38. Für Wahlberechtigte aus der 
gesamten Katastralgemeinde Ettendorf.

Wahlsprengel 3 Rossegg: 
Wahllokal Rüsthaus Rossegg, 8511 Rossegg 115. Für Wahlberechtigte aus der 
gesamten Katastralgemeinde Rossegg.

Wahlsprengel 4 Marhof:
Wahllokal Gemeindeamt Ortsteil Marhof, 8510 Marhof 1. Für Wahlberechtigte aus dem gesamten ehe-
maligen Gemeindegebiet von Marhof.

Wahlsprengel 5 Rassach: 
Wahllokal Kindergarten Rassach Turnsaal, 8522 Lasselsdorf 51. Für Wahlberechtigte aus dem gesamten 
ehemaligen Gemeindegebiet von Rassach. 

Wahlsprengel 6 KG Stainz 
Wahlsprengel 7 KG Stainz 
Wahlsprengel 8 KG Stainz
Wahlsprengel 9 KG Kothvogel
Wahlsprengel 10 KG Gamsgebirg/Neurath 

Wahlsprengel 11 Mettersdorf: 
Wahllokal Volksschule Mettersdorf, 8504 Mettersdorf 46. Für Wahlberechtigte aus der gesamten Kata-
stralgemeinde Mettersdorf.

Wahlsprengel 12 Wetzelsdorf: 
Wahllokal Rüsthaus Wetzelsdorf, 8504 Wetzelsdorf 1. Für Wahlberechtigte aus der gesamten Katastral-
gemeinde Wetzelsdorf.

Wahlsprengel 13 Grafendorf: 
Wahllokal Rüsthaus Grafendorf, 8510 Grafendorf 25. Für Wahlberechtigte aus der gesamten Katastral-
gemeinde Grafendorf.

Wahlsprengel 14 Graggerer: 
Wahllokal Rüsthaus Graggerer, 8503 Graggerer 60. Für Wahlberechtigte aus der gesamten Katastralge-
meinde Graggerer.

Wahlsprengel 15 Neudorf: 
Wahllokal Rüsthaus Neudorf, 8510 Neudorf 55. Für Wahlberechtigte aus der gesamten Katastralgemein-
de Neudorf.

Wahlsprengel 16 Stallhof: 
Wahllokal Gemeindeamt Ortsteil Stallhof, 8510 Stallhof 53. Für Wahlberechtigte aus dem gesamten 
ehemaligen Gemeindegebiet von Stallhof. 

Mit freundlichen Grüßen:

RegK. OSchR Dir. Walter Eichmann 
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} Wahllokal VTZ Hofer-Mühle Stainz
8510 Rathausplatz 2.
Für Wahlberechtigte aus dem gesamten 
ehemaligen Gemeindegebiet von Stainz.


